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An die 
Direktion des Oberschulzentrums Schlanders 
 

Über die persönliche Lasis-Adresse an 
os-osz.schlanders@schule.suedtirol.it 

und an die Mitarbeiter in der jeweiligen Schulstelle 
 

Ansuchen bzw. Erklärung einer Abwesenheit 
 

Der/die Unterfertigte  geboren am  
 

ersucht um Gewährung folgender Abwesenheit 

  am   
     

 vom  bis einschl.   

 

ART DER ABWESENHEIT NACHWEIS 

 
kurze Abwesenheiten 
(einzuholen) 

Uhrzeit von       bis       
pro Schuljahr max.36 Std.  
pro Arbeitstag max. 5 Std 

 

 
Arztbesuch 
(nicht einzuholen) 

Uhrzeit von       bis       Arztbestätigung 

 
Fortbildung 
(max. 5 Ganztage pro Schuljahr) 

 ganztägig  nachmittags Besuchsbestätigung 

 
Sonderurlaub wegen Prüfungen und Wettbewerben 
(nur f. die berufl. Laufbahn)  

Anwesenheitsbestät. 
oder Eigenerklärung 

 Sonderurlaub bei Todesfall von Familienangehörigen 
Totenschein oder 
Trauerparte 

 
Sonderurlaub aus triftigen pers., familiären oder Ausbildungsgründen 
(5 Tage im Schuljahr) 

 

 Sonderurlaub bei Heirat Trauschein 

 Sonderurlaub bei Blutspende Bestätigung 

 
Abwesenheit wegen Bildungsurlaub 
(nur wenn vom Schulamt genehmigt) 

Anzahl Stunden             

 Sonderurlaub zur Pflege kranker Kinder unter 12 Jahren (auch stundenweise)       Std. Bestätigung des 
Kinderarztes 

 für das Kind                           geboren am            

 Mutterschaftszeit/Vaterschaftszeit 
Arztbestätigung und 
Geburtsschein 

 Mitglied einer Wahlkommission 
Ernennung 

  Ersatzruhetag – Mitglied Wahlkommission am            

        

 
 
Die Lehrperson        Datum       

 
 
 Die Schuldirektorin 

gesehen und genehmigt  Verena Rinner 
  (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)   

mailto:os-osz.schlanders@schule.suedtirol.it


 

 

SONDERURLAUB lt. 
Landeskollektivvertrag 

Zustehender Sonderurlaub  

Kurze Abwesenheiten 

36 Std.. pro Schuljahr –  
pro Arbeitstag max. 5 Std. 

(Stunden sind einzubringen) 

Abwesenheiten für Facharztvisiten können, sofern 
sie nicht außerhalb der Dienstzeit wahrgenommen 
werden können, über die kurzen Abwesenheiten 
gerechtfertigt werden. In diesem Falle sind die 
Stunden nicht einzubringen. 

Bei Prüfungen, Wettbewerbs- 
und Eignungsprüfungen 

Bis zu 20 Tage im Schuljahr 

Für alle Tage, an denen die Prüfungen stattfinden. 
Falls der Prüfungsort mehr als 100 km entfernt ist, 
wird dieser Urlaub auch für den Tag vor oder nach 
der Prüfung gewährt 
Wohnort = Ansässigkeit während des Schuljahres 
(Mit Eigenerklärung belegen) 

Bei Todesfall verwandter oder 
verschwägerter Personen: 

  

• Ehegatte u. Verwandte 1. 
Grades 

5 aufeinander folgende Tage 

Der Begräbnistag muss immer inbegriffen sein. 

• Geschwister 2 aufeinander folgende Tage 

• Verschwägerte 1o  
Verwandte 2o 

2 aufeinander folgende Tage 

• Verschwägerte 2o 

Verwandte 4o 
Der Begräbnistag 

Aus persönlichen, 
schwerwiegenden, familiären 
oder Ausbildungsgründen 

5 Tage im Schuljahr 

Abwesenheiten für Facharztvisiten können, sofern 
sie nicht außerhalb der Dienstzeit wahrgenommen 
werden können, über den bezahlten Sonderurlaub 
aus pers. schwerw. usw. Gründen gerechtfertigt 
werden. 

Bei Heirat 15 aufeinander folgende Tage 

Der Tag der Trauung (entweder kirchlich oder 
standesamtlich) muss im beantragten Zeitraum 
enthalten sein 
Der Sonderurlaub kann bei Wiederverheiratung 
wiederholt beantragt werden 

Bei Blutspende der Tag der Blutabnahme  

Sonderurlaub zur Pflege kranker 
Kinder unter 12 Jahren 

60 Tage 

Pro Kind in den ersten 12 Lebensjahren 
Davon dürfen 5 Tage stundenweise beansprucht 
werden (38 Verwaltungsstunden; 1 
Unterrichtsstunde entspricht 1,9 
Verwaltungsstunden) 

Mutterschaft 5 Monate 
2 Monate vor dem voraussichtlichen Geburtstermin 
und 3 Monate nach der Geburt 

Vaterschaft  
Für die ganze Dauer der Mutterschaftszeit oder den 
verbliebenen Zeitraum, welcher der Mutter 
zugestanden wäre 

Abwesenhei ten nach s taat l ichen Best immungen –  gesetz l ich bedingte Abwesenhei ten:  

Als Mitglied einer 
Wahlkommission 

Notwendige Zeit 
Für die Wahlhandlungen an Sonn- und Feiertagen 
steht ein ** Ersatzruhetag zu 
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